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BGH, Urteil vom 08.10.2025, VIII ZR 18/24, NJW-RR 2026, 137 ff. = jurisbyhemmer 

1 Verkauf an Dritten: Voraussetzungen des  
Vorkaufsrechts gem. § 577 BGB 
+++ Umwandlung des Wohnraums in Wohnungseigentum +++ Anforderungen an Begründungsab-
sicht +++ Vorkaufsrecht des Mieters +++ §§ 577 I S. 1, 311a II BGB +++  

Sachverhalt (verkürzt und abgewandelt): Die V-GmbH ist Eigentümerin eines Hausgrundstücks. In dem 
Haus befinden sich mehrere Wohnungen. Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der V-GmbH ist X. 
Am 1. März 2000 vermietet die V-GmbH eine der Wohnungen an M. 
Im Jahr 2010 wird an den einzelnen Wohnungen der Immobilie Wohnungseigentum begründet. Das Objekt 
wird sodann im Jahr 2011 an die Y-KG veräußert. Alleiniger Komplementär der Y-KG ist wiederum der X, 
die Kommanditistin ist die V-GmbH. Die Übereignung an die Y-KG erfolgt ebenfalls im Jahr 2011. 
M bekundet in der Folgezeit mehrfach Interesse daran, die von ihm angemietete Wohnung zu erwerben. M 
erhielt über die Jahre dazu mehrere Kaufangebote, wobei ein Kaufvertrag nie zustande kam. Dabei wun-
derte er sich zwar, dass er die Angebote von der Y-KG erhielt, dachte sich dabei aber weiter nichts, da die 
Y-KG bereits zuvor als Verwalterin der Wohnung in Erscheinung getreten war. 
Im Jahr 2025 erfuhr M von der Veräußerung an die Y-KG. Er erklärte daraufhin gegenüber der V-GmbH, 
dass er das ihm als Mieter zustehende Vorkaufsrecht an der Wohnung ausübe. Zugleich forderte er die 
V-GmbH auf, ihm gegenüber zu erklären, ob sie in der Lage sei, ihm das Eigentum an der Wohnung zu 
verschaffen. 
Von der V-GmbH erhielt M sodann die Mitteilung, dass ein Vorkaufsrecht nicht bestehe, da die Y-KG kein 
außenstehender Dritter sei. Im Übrigen habe M lange von der Übereignung an die Y-KG gewusst, so dass 
es jetzt wohl zu spät sei, ein Vorkaufsrecht auszuüben. Im Übrigen sei dies ohnehin alles nicht mehr rele-
vant, da die V-GmbH aufgrund der Übereignung an die Y-KG nun ohnehin nichts mehr machen könne. 
Daraufhin verlangt M von der V-GmbH Schadensersatz in Höhe von 100.000 €. Der auf die Wohnung ent-
fallene Kaufpreis, der von der Y-KG im Jahr 2011 beglichen wurde, betrug 150.000 €. Der Wert der Woh-
nung beläuft sich mittlerweile auf 250.000 €. 

Hat M gegen die V-GmbH einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 100.000 €? 

 
A) Sound 

Auch die Veräußerung von vermieteten Wohn-
räumen, an denen nach der Überlassung an 
den Mieter Wohnungseigentum begründet 
worden ist oder begründet werden soll, an eine 
Personengesellschaft, deren Gesellschafter mit 
denen der veräußernden Gesellschaft perso-
nenidentisch sind, stellt einen Verkauf an einen 
Dritten im Sinne von 577 I S. 1 BGB dar. 

B) Problemaufriss 

In dem Fall geht es vornehmlich um die Vorschrift 
des § 577 BGB. Bei Vorliegen bestimmter Voraus-
setzungen hat der Mieter ein Vorkaufsrecht im 
Hinblick auf die von ihm angemietete Wohnung. 

Damit soll im Zusammenspiel mit der Vorschrift 
des § 577a BGB1 der Gefahr einer Verdrängung 
des Mieters im Zusammenhang mit der Begrün-
dung von Wohnungseigentum begegnet werden. 
§ 577 I S. 1 BGB regelt zwei Alternativen, bei de-
nen der chronologische Ablauf von entscheidender 
Bedeutung ist. 

I. § 577 I S. 1 Alt. 1 BGB 

In der ersten Alternative ist die Chronologie der 
Geschehnisse einfach: 

 zuerst erfolgt die Überlassung an den Mieter 

 dann wird Wohnungseigentum begründet und  

 danach erfolgt die Veräußerung der Wohnung 
an einen Dritten. 

                                                  
1  Vgl. zum Kündigungsschutz gem. § 577a BGB die 

Entscheidung des BGH, Life&LAW 01/2026, 9 ff. 
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Anmerkung: In der vorliegenden Entscheidung 
geht es insbesondere um die Frage, wer „Dritter“ 
i.S.d. Norm ist (und wer ggfs. nicht). 

Der Mieter soll hier durch die Einräumung eines 
Vorkaufsrechts geschützt werden, indem er – und 
nicht der Käufer – Zugriff auf die Wohnung erlangt. 
Übt er das Vorkaufsrecht nicht aus, besteht der 
Schutz des Mieters zumindest in Form eines be-
sonderen Kündigungsschutzes gem. § 577a BGB. 

I. § 577 I S. 1 Alt. 2 BGB 

Problematischer ist die zweite Alternative der 
Norm. Hier heißt es lediglich, dass Wohnungsei-
gentum nach Überlassung der Wohnung an den 
Mieter „begründet werden soll“, d.h. im Zeitpunkt 
der Veräußerung an den Dritten hat die Umwand-
lung in Wohnungseigentum noch nicht stattgefun-
den. 
Höchst umstritten war lange Zeit, welche Anforde-
rungen an die Begründungsabsicht gestellt wer-
den. 
Unstreitig findet die Vorschrift jedenfalls keine 
Anwendung, wenn erst der Erwerber die Umwand-
lung in Wohnungseigentum durchführt.2 
Der BGH hat in einem „Grundsatzurteil“ die Anfor-
derungen an die Begründungsabsicht konkretisiert 
und damit für die Praxis eine klare Grundlage ge-
schaffen. Um diese Konkretisierung nachvollziehen 
zu können, muss Ihnen in groben Zügen der Ab-
lauf der Begründung von Wohnungseigentum gem. 
§ 8 WEG geläufig sein. 

1. Ablauf der Umwandlung eines Mehrfa-
milienhauses in Wohnungseigentum 

In einem ersten Schritt muss ein sog. Auftei-
lungsplan erstellt werden. Das ist ein Grundriss, 
aus dem sich die einzelnen (zu nummerierenden) 
Wohnungseinheiten ergeben müssen. Zudem 
müssen darin die Flächen für Sonder- bzw. Ge-
meinschaftseigentum ausgewiesen werden. 
Die jeweiligen Flächenanteile der einzelnen Woh-
nungseigentümer werden dabei nicht in Quadrat-
metern ausgewiesen, sondern in Prozent (1/100) 
oder Promille (1/1000). 
Auf Basis des Aufteilungsplans wird sodann beim 
Bauamt die sog. Abgeschlossenheitserklärung 
beantragt. Die Voraussetzungen dafür können 
bundeslandabhängig variieren. Auf den Punkt ge-
bracht geht es um eine Überprüfung der Umsetz-

                                                  
2  BGH, NZM 2014, 133 ff. = jurisbyhemmer. Wenn das vom 

Erwerber begründete Wohnungseigentum dann wiederum 
übertragen wird, greift aber der Mieterschutz nach 
§ 577a BGB! 

barkeit des Aufteilungsplans; insbesondere prüft 
die Behörde, ob jede Wohnungseinheit über einen 
eigenen Zugang sowie über Küche und Bad ver-
fügt (als Grundvoraussetzung dafür, von einer 
gesonderten „Wohnung“ sprechen zu können). Die 
Abgeschlossenheitserklärung ist wichtig, weil sie 
bei der Eintragungsbewilligung vorgelegt werden 
muss, vgl. §§ 8 II, 7 IV WEG. 
Sobald die Abgeschlossenheitserklärung vorliegt, 
wird eine Gemeinschaftsordnung festgelegt, wel-
che die Rechte und Pflichten der Wohnungseigen-
tümer untereinander regelt. Alternativ kann die 
Geltung der Regelungen des WEG festgelegt wer-
den. 
Erst nachdem diese „Vorarbeiten“ erledigt wurden, 
wird § 8 WEG relevant. Es wird die sog. Teilungs-
erklärung des Eigentümers beurkundet und beim 
Grundbuchamt die Eintragung des Wohnungsei-
gentums in ein gesondertes Blatt im Grundbuch, 
§§ 8 II, 7 I WEG (sog. Wohnungsgrundbuch), be-
antragt. Nach der Eintragung ist das Wohnungsei-
gentum entstanden. 

2. Voraussetzungen für Begründungsab-
sicht 

Im Rahmen des § 577 I S. 1 Alt. 2 BGB ist nun von 
Bedeutung, welche der o.g. Voraussetzungen 
schon vorliegen müssen, um von einer „Absicht“ 
zur Begründung von Wohnungseigentum ausge-
hen zu können, so dass dem Mieter (schon) ein 
Vorkaufsrecht an der von ihm genutzten Wohnung 
zusteht. 
Die Begründungsabsicht muss sich objektiv nach-
vollziehen lassen. Nach Auffassung des BGH ge-
nügt weder die Erstellung des Aufteilungsplans 
noch die Beantragung bzw. Erteilung der Abge-
schlossenheitserklärung. 
Zum Teil wird die Beurkundung der Teilungserklä-
rung gem. § 8 WEG im Zeitpunkt der Veräußerung 
als ausreichend angesehen. Aber auch das reicht 
nach überzeugender Ansicht des BGH nicht aus. 
Vielmehr muss sich der Veräußerer gegenüber 
dem Erwerber im Kaufvertrag zur Aufteilung gem. 
§ 8 WEG verpflichtet haben und die Wohnung 
muss hinreichend bestimmbar sein.  
Diese Erwägungen lassen sich „ganz einfach“ mit 
der Funktionsweise eines Vorkaufsrechts begrün-
den.  
Gem. § 577 I S. 3 BGB finden auf das Vorkaufs-
recht (VKR) des Mieters die §§ 463 ff. BGB ent-
sprechende Anwendung. Durch die Ausübung des 
VKR kommt es gem. § 464 I S. 1, II BGB zu einem 
(weiteren) Kaufvertrag zu den Konditionen, die der 
Veräußerer mit dem Dritten abgeschlossen hat. 
Gegenstand der Veräußerung ist das gesamte 
Objekt.  
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Der Mieter soll aber weder einen Anspruch auf das 
gesamte Gebäude noch auf den Erwerb eines 
ideellen Anteils am gesamten Gebäude haben. 
Vielmehr beschränkt sich das VKR auf die von ihm 
angemietete Wohnung. Dies wiederum setzt denk-
logisch voraus, dass es einen Anspruch auf die 
Wohnung geben kann, und das ist nur der Fall, 
wenn sich der Veräußerer bereits zur Aufteilung 
gem. § 8 WEG verpflichtet hat und die Wohnung 
schon spezifiziert ist, so dass nach objektiven Kri-
terien festgestellt werden kann, welcher Teil des 
Kaufvertrages mit dem Dritten von dem Vorkaufs-
recht erfasst sein soll.3  

Anmerkung: Im vorliegenden Fall ging es um eine 
sog. Realteilung. Dabei wird ein einheitliches 
Grundstück (vorliegend mit einem Doppelhaus 
bebaut) in zwei Grundstücke aufgeteilt. Ist eine der 
Doppelhaushälften vermietet, findet § 577 BGB 
nach ständiger Rechtsprechung des BGH analoge 
Anwendung, wenn die Doppelhaushälfte an einen 
Dritten veräußert wird. Die Interessenlage ist inso-
weit vergleichbar, da genau wie bei der Aufteilung 
in Wohnungseigentum eine Verdrängungsgefahr 
zu Lasten des Mieters besteht. 
Um die Kernprobleme des Falles in den Fokus zu 
rücken, haben wir den Sachverhalt insoweit abge-
wandelt und den „Grundfall“ des § 577 I S. 1 Alt. 1 
BGB zugrunde gelegt.  

Die Entscheidung befasst sich vornehmlich mit der 
Frage, wer „Dritter“ i.S.d. § 577 I S. 1 BGB ist. Der 
Fall eignet sich im Übrigen wegen der Verweisung 
auf die §§ 463 ff. BGB hervorragend, um klassi-
sche Probleme im Rahmen der Ausübung eines 
VKR abzuprüfen.  

C) Lösung 

Zu prüfen ist, ob M ein Anspruch auf Zahlung von 
100.000 € gegen die V-GmbH zusteht. 

I. Anspruch aus §§ 577 I S. 1, S. 3, III, 464 
II, 311a II BGB 

Ein Anspruch könnte sich aus §§ 577 I S. 1, S. 3, 
III, 464 II, 311a II BGB ergeben. 
Dann müsste M gegenüber der V-GmbH ein Über-
eignungsanspruch zugestanden haben, dessen 
Erfüllung bereits anfänglich unmöglich i.S.d. § 275 
I BGB war. 
Da zwischen den Parteien kein Kaufvertrag über 
die in Rede stehende Wohnung abgeschlossen 

                                                  
3  BGH, NJW 2014, 850 ff. = jurisbyhemmer. 

wurde, könnte dieser allenfalls über die Ausübung 
eines dem M gegenüber der V-GmbH zustehenden 
Vorkaufrechts (VKR) zustande gekommen sein, 
§§ 577 I S. 1, S. 3, 464 I, 464 II, 433 BGB. 

1. Vorkaufsrecht des M 

M müsste ein VKR an der von ihm bewohnten 
Wohnung gegenüber der V-GmbH zugestanden 
haben. Ein solches könnte sich aus § 577 I S. 1 
Alt. 1 BGB ergeben. 

a) Begründung von Wohnungseigentum nach 
Überlassung der Wohnung an M 

Zur Zeit der Überlassung der Wohnung an M im 
Jahr 2000 stand die gesamte Immobilie im (unge-
teilten) Eigentum der V-GmbH. Diese hat sodann, 
also nach der Überlassung an M, Wohnungseigen-
tum begründet, § 577 I S. 1 Alt. 1 BGB. 

b) Verkauf an einen Dritten  

Zudem müsste die von M bewohnte Wohnung 
sodann an einen Dritten verkauft worden sein. 
Vorliegend hat die V-GmbH die Wohnung an die Y-
KG im Jahr 2011 verkauft. 
Fraglich ist, ob es sich bei der Y-KG um einen 
Dritten i.S.d. Vorschrift des § 577 I S. 1 BGB han-
delt. 

Anmerkung: Kein Dritter ist, wer Mietvertragspar-
tei ist. Würde der Vermieter im Rahmen der Auftei-
lung in Wohnungseigentum selbst als Wohnungs-
eigentümer im Grundbuch eingetragen werden, ist 
dies keine Veräußerung. Zudem stellt der Gesetz-
geber klar, dass die in § 577 I S. 2 BGB genannten 
Personen keine Dritten i.S.d. Norm sind.  

Im vorliegenden Fall war die V-GmbH Kommandi-
tistin der Y-KG. Gleichwohl handelt es sich bei der 
V-GmbH um eine (eigenständige) juristische Per-
son (§ 13 I, II GmbHG) und bei der Y-KG um eine 
(eigenständige) Personengesellschaft (§§ 161 II, 
105 II HGB).  
Fraglich ist, ob sich an der „Dritt-Eigenschaft“ der 
Y-KG dadurch etwas ändert, dass X sowohl allei-
niger Gesellschafter der V-GmbH als auch alleini-
ger Komplementär der Y-KG war.  

aa) Dritter muss unterscheidbarer Rechtsträ-
ger sein 

Dritter muss ein vom Veräußerer zu unterschei-
dender Rechtsträger sein. Das ist im Hinblick auf 
die erwerbende Y-KG der Fall.  
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Auch eine Personenhandelsgesellschaft kann 
grundsätzlich Dritter im Sinne der Norm sein, da 
eine Verdrängungsgefahr, welcher die Norm ent-
gegenwirken möchte, auch in einem solchen Fall 
bestehen kann. 

bb) Verdrängungsgefahr auch bei Erwerb 
durch KG wegen denkbarer Verwertungs-
kündigung gem. § 573 II Nr. 3 BGB 

Zwar besteht die Gefahr einer auf den Eigenbedarf 
der Gesellschafter gestützten Kündigung bei sol-
chen Gesellschaften nicht, weil die Vorschrift des 
§ 573 II Nr. 2 BGB auch nicht analog auf eine sol-
che Gesellschaft und ihre Gesellschafter anwend-
bar ist.4 

Anmerkung: Bei Gesellschaftern einer GbR sieht 
der BGH dies anders. Es hängt bei mehreren Ver-
mietern oft vom Zufall ab, ob diese als Einzelper-
sonen auftreten oder sich in der Rechtsform der 
GbR organisiert haben. So oder so soll der Eigen-
bedarf einer beteiligten Person für eine Kündigung 
genügen!5  

Allerdings kommt in einem solchen Fall eine sog. 
Verwertungskündigung gem. § 573 II Nr.3 BGB in 
Betracht.6 
Die dadurch bedingte Verdrängungsgefahr besteht 
auch dann, wenn die Gesellschafter der veräu-
ßernden und der erwerbenden Gesellschaft iden-
tisch sind. Der Gesellschafter mag zwar auch nach 
der Veräußerung nicht in der Lage sein, einen 
persönlichen Eigenbedarf geltend zu machen, s.o. 
Allerdings mag der Zweck der erwerbenden Ge-
sellschaft auf die Verwertung des Objekts ausge-
legt sein, so dass eine Verdrängungsgefahr unab-
hängig von den auf Seiten der Gesellschaft han-
delnden Personen besteht.  

Anmerkung: Zudem ist ein sog. Betriebsbedarf 
denkbar, also das Bedürfnis, die Wohnung einem 
Mitarbeiter oder Geschäftsführer zur Verfügung zu 
stellen. Dabei handelt es sich um ein grundsätzlich 
berechtigtes Interesse i.S.d. § 573 I BGB.  

cc) Unabhängig davon soll Erwerbsinteresse 
des Mieters geschützt werden 

Darüber hinaus erschöpft sich der Schutzzweck 
der Regelung des § 577 I S. 1 BGB nicht in der 
Verhinderung einer Verdrängung des Mieters aus 
der von ihm gemieteten Wohnung. Vielmehr geht 

                                                  
4  BGH, NJW 2011, 993 ff. = jurisbyhemmer. 
5  BGH, a.a.O. 
6  BGH, ZIP 2025, 2060 ff. = jurisbyhemmer. 

es auch darum, dem Mieter die Möglichkeit zu 
eröffnen, die Wohnung zu einem Kaufpreis zu 
erwerben, den auch ein Dritter für die Wohnung zu 
zahlen bereit ist.7 
Der Gesetzgeber verfolgte somit das Ziel, dem 
Mieter die Wohnung nicht nur zur Nutzung zu be-
lassen, sondern dessen Interesse an einem Er-
werb der Wohnung zu schützen. Das Wesen des 
Vorkaufsrechts liegt gerade darin, dass der Vor-
kaufsberechtigte bei Ausübung des Vorkaufsrechts 
und bei Erfüllung des dadurch begründeten Kauf-
vertrages in die Lage versetzt wird, an den zwi-
schen Vorkaufsverpflichtetem und Drittem ausge-
handelten Konditionen zu partizipieren. 

dd) Dass Gesellschafter des Veräußerers auch 
Gesellschafter auf Erwerberseite ist, bleibt 
unbeachtlich 

Ein solches Interesse des Mieters besteht auch bei 
einer Veräußerung an eine Personengesellschaft, 
selbst wenn der persönlich haftende Gesellschafter 
personenidentisch mit dem Gesellschafter der 
veräußernden Gesellschaft ist. 

Anmerkung: Aus dem Bereich des gutgläubigen 
Erwerbs kommen Ihnen an dieser Stelle ggfs. die 
Voraussetzungen an ein Verkehrsgeschäft in den 
Sinn. Ein solches liegt nur vor, wenn auf Erwerber-
seite mindestens eine Person vorhanden ist, die 
nicht auch auf Veräußererseite steht (vgl. dazu 
BGH, Life&LAW 06/2026, 362 ff.; in diesem Heft). 
Abgesehen davon, dass die Voraussetzung hier 
vorliegt, stellt der BGH im vorliegenden Fall klar, 
dass § 577 I S. 1 BGB nicht nach einem Verkehrs-
geschäft verlangt, da es hier nicht um die Frage 
geht, ob dem Erwerber (!) der Vertrauensschutz 
eines Gutglaubensträgers zugutekommen soll oder 
nicht.  

Zwischenergebnis: Daher lag in der Veräußerung 
der Immobilie von der V-GmbH an die Y-KG ein 
Drittgeschäft i.S.d. § 577 I S. 1 BGB, so dass dem 
M ein Vorkaufsrecht zustand.  

2. Ordnungsgemäße Ausübung des 
Vorkaufrechts 

Um einen Anspruch auf Übereignung der Woh-
nung zu erlangen, müsste das Vorkaufsrecht auch 
wirksam ausgeübt worden sein.  

                                                  
7  BGH, NJW 2015, 1516 ff. = jurisbyhemmer. 
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a) Schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vermieter, § 577 III BGB 

Zwar verweist § 577 I S. 3 BGB grundsätzlich auf 
die Regelungen über den Vorkauf, stellt dies je-
doch unter den Vorbehalt, dass nichts Abweichen-
des geregelt wurde, was hinsichtlich der Ausübung 
gem. § 577 III BGB der Fall ist. 
Anders als nach § 464 I S. 2 BGB ist die Ausübung 
des VKR durch den Mieter nicht formfrei möglich.  
Die Ausübung erfolgt durch eine einseitige schriftli-
che Erklärung des Mieters gegenüber dem Vermie-
ter (V-GmbH), § 577 III BGB. 

Anmerkung: Wird rechtsgeschäftlich ein Vorkaufs-
recht an einem Grundstück bestellt, besteht für die 
Ausübungserklärung Formfreiheit, vgl. § 464 I S. 2 
BGB. Daher bedarf es zumindest einer notariellen 
Beurkundung des Verpflichtungsgeschäfts, durch 
welches das Vorkaufsrecht eingeräumt wird, 
§ 311b I BGB.8 Andernfalls käme es ohne Form-
wahrung zu einer Veräußerungs- bzw. Erwerbs-
pflicht gem. §§ 464 II, 433 BGB.9 Insoweit stellt die 
von der Rechtslage bei den §§ 463 ff. BGB abwei-
chende Regelung des § 577 III BGB eine Verein-
fachung zugunsten des Mieters dar, der andern-
falls durch das Erfordernis einer notariellen Beur-
kundung an der Ausübung des Vorkaufsrechts 
gehindert werden könnte. 

b) Ausübungsfrist gewahrt? 

Fraglich ist allerdings, ob M das Vorkaufsrecht 
fristgerecht ausgeübt hat. Die Frist beträgt gem. 
§ 469 II S. 1 BGB bei Grundstücken zwei Monate. 
Sie knüpft an den Empfang der Mitteilung nach 
§ 469 I BGB an.  
Maßgeblich ist also nicht der Zeitraum, der zwi-
schen dem Abschluss des Kaufvertrages mit dem 
Dritten (hier 2011) und der Ausübung liegt. 
Zu prüfen ist daher, ob die Ausübungsfrist im vor-
liegenden Fall überhaupt in Gang gesetzt wurde. 
Eine ausdrückliche Mitteilung über den Verkauf 
und den Inhalt des Vertrages mit der Y-KG ist ge-
genüber M nicht erfolgt. 
Allerdings wurden dem M in den Jahren nach der 
Veräußerung an die Y-KG mehrfach Kaufangebote 
zu der Wohnung übersandt. Dem M hätte also klar 
                                                  
8  Nach wohl h.M. handelt es sich bereits bei diesem Rechts-

geschäft um einen doppelt bedingten Kauf, so dass § 311b 
I BGB direkte Anwendung findet. Nach a.A. ist das 
Rechtsgeschäft, über welches das VKR eingeräumt wird, 
zu trennen von dem durch spätere Ausübungserklärung 
zustande gekommenen Kaufvertrag. Dann wäre § 311b I 
BGB auf den Vertrag, durch den das VKR eingeräumt wird, 
nur analog anwendbar. Vgl. zu dieser letztlich rein dogma-
tischen Fragestellung MüKo, § 463, Rn. 5 m.w.N. 

9  Vgl. Grüneberg, § 464, Rn. 2, § 311b Rn. 11 m.w.N. 

sein können bzw. müssen, dass eine zwischenzeit-
liche Veräußerung an die Y-KG stattgefunden hat. 
Zum einen genügt jedoch Fahrlässigkeit nicht für 
das Ingangsetzen der Frist. Zum anderen wäre 
selbst die anderweitig erlangte positive Kenntnis 
des M nicht fristauslösend. Die Mitteilungspflicht 
gem. § 469 I BGB, an die der Fristlauf anknüpft, 
verlangt nicht nur nach einer Information über die 
Veräußerung, sondern auch über den Inhalt des 
mit dem Dritten geschlossenen Vertrages. Bevor 
der Vorkaufsberechtigte von dem Inhalt keine 
Kenntnis erlangt, kann er keine Erwägungen zu 
der Frage anstellen, ob die Ausübung des Vor-
kaufsrechts wirtschaftlich sinnvoll wäre oder nicht. 
Damit war die Ausübungsfrist im Zeitpunkt der 
Ausübung noch nicht angelaufen. 
Zwischenergebnis: Das Vorkaufsrecht wurde 
vom M ordnungsgemäß ausgeübt.  

3. Anfängliche Unmöglichkeit zur Übereig-
nung 

Durch die Ausübung des Vorkaufsrechts erlangt 
der Berechtigte gem. §§ 464 II, 433 I S. 1 BGB 
einen Anspruch auf Übereignung der Sache, be-
züglich derer das Vorkaufsrecht besteht.  
Problematisch ist vorliegend jedoch, dass die 
V-GmbH das Grundstück bereits im Jahr 2011 an 
die Y-KG übereignet hatte. Daher war ihr die 
Übereignung bereits anfänglich unmöglich gem. 
§ 275 I BGB, so dass M dem Grunde nach ein 
Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 275 IV, 
311a II BGB zusteht. Für eine Exkulpation i.S.d. 
§ 311a II S. 2 BGB finden sich keine Anhaltspunk-
te im Sachverhalt. 
Der Anspruch ist auf das positive Interesse gerich-
tet. Demnach kann M verlangen, so gestellt zu 
werden, wie er bei ordnungsgemäßer Erfüllung 
stehen würde. Bei ordnungsgemäßer Erfüllung 
hätte er die Wohnung zu einem Kaufpreis i.H.v. 
150.000 € erworben. Die mittlerweile eingetretene 
Wertsteigerung auf 250.000 € hätte sich dann in 
seinem Vermögen realisiert. 

Anmerkung: § 577 I S. 3 BGB verweist auf die 
Vorschriften über den Vorkauf (§§ 463 ff. BGB). 
Diese Vorschriften sichern den durch die Aus-
übung des VKR entstehenden (doppelt bedingten) 
Anspruch auf Übereignung nicht. Will der durch ein 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht Begünstigte gesi-
chert sein, muss er sich eine Vormerkung im 
Grundbuch eintragen lassen (i.S.d. § 883 I S. 2 
Alt. 2 BGB), um von der Wirkung des § 833 II BGB 
profitieren zu können.  
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Beim dinglichen Vorkaufsrecht besteht die Siche-
rungswirkung einer Vormerkung automatisch gem. 
§ 1098 II BGB.10 

II. Endergebnis 

M hat gegen die V-GmbH einen Anspruch auf Zah-
lung von 100.000 € aus §§ 577 I S. 1, S. 3, 464 II, 
433 I S. 1, 311a II BGB. 

Anmerkung: Der BGH hat als Anspruchsgrundla-
ge die folgende Normenkette zitiert: „§§ 311a II, 
275 I, IV, 280 I, III 281 BGB.“ Das ist nun wahrlich 
ein gesetzessystematischer Blindflug, der seines-
gleichen sucht. Zum einen ist § 311a II BGB eine 
eingeständige Anspruchsgrundlage.11 Zum ande-
ren müsste der BGH nur § 275 IV BGB lesen, um 
festzustellen, dass § 281 BGB von der Verweisung 
(logischerweise) nicht erfasst ist. 
Da § 281 BGB mehrfach im Urteil zitiert wurde, ist 
dies (leider) auch kein Versehen. In der Klausur 
würde ein derartiges Zitat wohl mit erheblichem 
Punktverlust quittiert werden.  

D) Kommentar 

(cda). Die Kernfrage des Falles wird vom BGH 
überzeugend behandelt. Die Y-KG verliert ihren 
Status als Dritte i.S.d. § 577 I S. 1 BGB nicht da-
durch, dass der Komplementär X auch Gesell-
schafter der veräußernden V-GmbH ist.  
Die Vorinstanz hatte die Schadensersatzklage des 
M mit der abenteuerlichen Begründung abgewie-
sen, M habe die Ausübung des Vorkaufsrechts 
verwirkt. Er habe durch die Ablehnung der ver-
schiedenen Kaufangebote in den Jahren ab 2012 
deutlich gemacht, dass er an der Wohnung nicht 
                                                  
10  Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob der 

Mieter die Eintragung einer Vormerkung vom Vermieter 
verlangen kann, sobald der Verkauf an den Dritten stattge-
funden hat. Da die h.M. davon ausgeht, dass die Vormer-
kung ein wesensgleiches Minus zum Vollrecht darstellt 
(Anwartschaftsrecht), wird man diesen Anspruch gewähren 
müssen, da der Mieter durch die Ausübung des Vorkaufs-
rechts einen Anspruch auf das Vollrecht erwirbt. Das OLG 
München (23 U 6670/98) hat dem Mieter jedenfalls ge-
stützt auf § 826 BGB einen Anspruch gegen den Vermieter 
darauf zugebilligt, Unterlassung der Eigentumsverschaf-
fung an den Dritten verlangen zu können. Diesen An-
spruch kann der Mieter im einstweiligen Rechtsschutz gel-
tend machen. Das setzt aber denknotwendig voraus, dass 
der Mieter von der Veräußerungsabsicht an den Dritten er-
fährt. Der vorliegende Fall macht jedenfalls deutlich, dass 
das Erwerbsinteresse des Mieters faktisch nicht geschützt 
ist, wenn er nicht über den Erwerbsvorgang informiert wird.  

11  In § 311a II S. 3 wird zwar Bezug auf § 281 BGB genom-
men, aber nur im Hinblick auf die dortigen Regelungen 
zum Schadensersatz statt der ganzen Leistung. § 281 I 
S. 1 BGB ist von der Verweisung gerade nicht erfasst! 

interessiert sei. Daher sei die spätere Ausübung 
des VKR zumindest treuwidrig. Dem erteilt der 
BGH völlig zu Recht eine Absage: Ein Vermieter 
kann selbst dann nicht auf die Nichtausübung ver-
trauen, wenn der Vertrag mit dem Dritten zu höhe-
ren Konditionen erfolgt als sie in den Vertragsan-
geboten ausgewiesen waren. Er muss stets damit 
rechnen, dass sich in der Entscheidungsfindung 
beim Mieter Veränderungen ergeben, die ihn zur 
Ausübung des VKR animieren könnten. 

E) Wiederholungsfrage 

Warum greift § 577 I S. 1 BGB auch bei Ver-
äußerung an eine Personenhandelsgesell-
schaft ein? 
Zum einen besteht eine Verdrängungsgefahr 
wegen einer denkbaren Verwertungskündigung 
gem. § 573 II Nr. 3 BGB. Zum anderen soll der 
Mieter ganz generell in dem Interesse ge-
schützt werden, die von ihm gemietete Woh-
nung bei Umwandlung in Wohnungseigentum 
vorrangig erwerben zu können. Dieser Vorrang 
ist nur bei den in § 577 I S.2 BGB genannten 
Personen nicht gegeben.  

F) Zur Vertiefung 

Zum Kündigungsschutz gem. § 577a BGB 

 BGH, Life&LAW 01/2026, 9 ff. 

 

 


